
ANFAHRT MIT S-BAHN/STADTBAHN

S-Bahn: Linien S1 bis S6 
Haltestelle Stadtmitte. 
Stadtbahn: Linien U5, U6, U7, U12, U15 
Haltestelle Schlossplatz.

ANFAHRT MIT DEM PKW

Zufahrt zum Neuen Schloss 
über die Planie. Die Sonderparkplätze im 
Schlosshof sind genehmigungspflichtig.

MINISTERIUM FÜR FINANZEN 

BADEN-WÜRTTEMBERG

Neues Schloss
Schlossplatz 4
70173 Stuttgart

Telefon: 0711 123-0
www.fm.baden-wuerttemberg.de

Weitere Dienstgebäude:
Dorotheenstraße 2 
und Urbanstraße 31A.

Parkplätze 
kostenpflichtig

Ministerium für Finanzen 
Neues Schloss

Sonderparkplätze im 
Schlosshof 
genehmigungspflichtig


